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Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments zur Bekämpfung der 

Diskriminierung aufgrund der Rassen- und Religionszugehörigkeit sowie der 

Staatsangehörigkeit 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf Artikel 14 Absatz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

von 1948, 

– unter Hinweis auf Artikel 33 Absatz 1 der Flüchtlingskonvention von 1951, 

– gestützt auf Artikel 133 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Länder, einschließlich die Vereinigten Staaten von Amerika 

(die USA), die die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 und das 

Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1967 unterzeichnet und ratifiziert 

haben, dazu verpflichtet sind, das internationale Flüchtlingsrecht zu befolgen; 

B. in der Erwägung, dass der Präsident der Vereinigten Staaten am 27. Januar 2017 ein 

Dekret unterzeichnet hat, durch das den Bürgern von sieben mehrheitlich muslimischen 

Staaten die Einreise in die USA für einen Zeitraum von 90 Tagen verboten und das 

Regierungsprogramm zur Aufnahme von Flüchtlingen für 120 Tage ausgesetzt wird; 

1. betont, dass die Achtung der kulturellen Vielfalt ein wesentliches Element der 

Bemühungen darstellt, Demokratisierung, Menschenrechte und Konfliktprävention zu 

fördern; 

2. betont, dass der entschiedene Kampf gegen den Terrorismus keinen Generalverdacht 

gegen Menschen einer bestimmten Herkunft oder Religion rechtfertigt; 

3. fordert die EU auf, die Diskriminierung von Asylbewerbern aufgrund ihrer Rassen- 

oder Religionszugehörigkeit oder ihrer Staatsangehörigkeit zu bekämpfen, da sie eine 

schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit darstellt. 


